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ten Vertragsstaaten des Übereinkommens von 1961 zur Ver-
minderung der Staatenlosigkeit170 sind, erinnert an die Ziffern 
14 bis 16 ihrer Resolution 50/152 vom 21. Dezember 1995 und 
ermutigt die Hohe Kommissarin, ihre Tätigkeiten zu Gunsten 
der Staatenlosen fortzusetzen; 

 23. fordert die Regierungen und sonstigen Geber auf, ihre 
internationale Solidarität und Bereitschaft zur Lastenteilung mit 
den Asylländern, insbesondere Entwicklungsländern, Über-
gangsländern und Ländern, die nur über begrenzte Ressourcen 
verfügen und die auf Grund ihrer geografischen Lage Flücht-
linge und Asylsuchende in großer Zahl aufgenommen haben, 
unter Beweis zu stellen, betont, dass das Amt des Hohen 
Kommissars mit angemessenen Mitteln zur Erfüllung seiner 
mandatsmäßigen Aufgaben ausgestattet werden muss und for-
dert in dieser Hinsicht die Regierungen auf, großzügige Beiträ-
ge zu dem jährlichen Einheits-Programmhaushalt des Amtes 
des Hohen Kommissars zu leisten, die Anstrengungen zur Er-
höhung der Zahl der Geber zu unterstützen, um eine bessere 
Lastenteilung unter den Gebern herbeizuführen, und der Hohen 
Kommissarin dabei behilflich zu sein, aus den bisherigen staat-
lichen Quellen, von anderen Regierungen und dem Privatsektor 
rechtzeitig zusätzliche Mittel zu beschaffen, um sicherzustel-
len, dass den Bedürfnissen der unter der Obhut des Amtes des 
Hohen Kommissars stehenden Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Vertriebenen voll entsprochen wird. 

RESOLUTION 54/147 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/600) 

54/147. Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertrie-
bene in Afrika 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/126 vom 9. Dezember 
1998, 

 sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 2312 (XXII) vom 14. Dezember 1967, mit der sie die Er-
klärung über territoriales Asyl verabschiedet hat, 

 ferner unter Hinweis auf das Übereinkommen der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit von 1969 zur Regelung der spe-
zifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afrika171 und die 
Afrikanische Charta der Rechte der Menschen und Völker172, 

 unter Hinweis auf die Erklärung von Khartum173 und die 
Empfehlungen betreffend Flüchtlinge, Rückkehrer und Binnen-
vertriebene in Afrika174, die von der Organisation der afrikani-
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schen Einheit auf ihrer am 13. and 14. Dezember 1998 in Khar-
tum abgehaltenen Ministertagung verabschiedet wurden, 

 mit Genugtuung über den Beschluss CM/Dec.459 (LXX) 
über die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen in 
Afrika, der vom Ministerrat der Organisation der afrikanischen 
Einheit auf seiner siebzigsten ordentlichen Tagung vom 8. bis 
10. Juli 1999 in Algier verabschiedet wurde175, 

 mit Lob für die Erste Ministerkonferenz der Organisation 
der afrikanischen Einheit über Menschenrechte in Afrika, die 
vom 12. bis 16. April 1999 in Grand-Baie (Mauritius) statt-
fand, und mit Genugtuung über die Aufmerksamkeit, die in der 
Erklärung und dem Aktionsplan, die von der Konferenz verab-
schiedet wurden, den für Flüchtlinge und Vertriebene relevan-
ten Fragen gewidmet wird, 

 die Beiträge anerkennend, die afrikanische Staaten zur 
Ausarbeitung regionaler Normen für den Schutz von Flüchtlin-
gen und Rückkehrern leisten, und mit Genugtuung feststellend, 
dass die Asylländer in humanitärer Gesinnung und im Geiste 
afrikanischer Solidarität und Brüderlichkeit Flüchtlinge aufge-
nommen haben, 

 sowie anerkennend, dass die Staaten entschlossen gegen die 
tieferen Ursachen von Vertreibungen vorgehen und Bedingun-
gen schaffen müssen, die dauerhafte Lösungen für Flüchtlinge 
und Vertriebene ermöglichen, und in dieser Hinsicht betonend, 
dass die Staaten auf dem gesamten afrikanischen Kontinent 
Frieden, Stabilität und Wohlstand fördern müssen, 

 überzeugt davon, dass die Fähigkeit der Staaten zur Gewäh-
rung von Hilfe und Schutz für Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Vertriebene gestärkt werden muss, sowie davon, dass die inter-
nationale Gemeinschaft im Rahmen der Lastenteilung ihre ma-
terielle, finanzielle und technische Hilfe für die Länder, in de-
nen sich Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene aufhalten, 
aufstocken muss, 

 mit Genugtuung anerkennend, dass die internationale Ge-
meinschaft bereits ein gewisses Maß an Hilfe für Flüchtlinge, 
Rückkehrer und Vertriebene sowie für die Gastländer in Afrika 
leistet, 

 mit großer Besorgnis feststellend, dass die Lage der Flücht-
linge und Vertriebenen in Afrika, insbesondere in Westafrika 
und im ostafrikanischen Zwischenseengebiet sowie im Horn 
von Afrika, trotz aller von den Vereinten Nationen, der Organi-
sation der afrikanischen Einheit und von anderen bisher un-
ternommenen Bemühungen weiterhin prekär ist, 

 betonend, dass die Gewährung von Soforthilfe und Unter-
stützung für die afrikanischen Flüchtlinge seitens der interna-
tionalen Gemeinschaft ausgewogen und ohne Diskriminierung 
erfolgen soll, 

 
175 Siehe A/54/424, Anlage I. 



324 Generalversammlung – Vierundfünfzigste Tagung 

 

 in der Erwägung, dass unter den Flüchtlingen, Rückkehrern 
und Binnenvertriebenen Frauen und Kinder die Mehrzahl der 
von einem Konflikt betroffenen Bevölkerung ausmachen und 
dass sie die Hauptopfer von Greueltaten und anderen Konflikt-
folgen sind, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs176 sowie von dem Bericht der Hohen Flüchtlingskommis-
sarin der Vereinten Nationen177; 

 2. stellt mit Besorgnis fest, dass die sich verschlechtern-
de sozioökonomische Lage, verschärft durch politische Instabi-
lität, interne Konflikte, Menschenrechtsverletzungen und Na-
turkatastrophen, dazu geführt hat, dass die Zahl der Flüchtlinge 
und Vertriebenen in einigen Ländern Afrikas zugenommen hat, 
und ist insbesondere weiterhin besorgt über die Auswirkungen 
umfangreicher Flüchtlingspopulationen auf die Sicherheit, die 
sozioökonomische Lage und die Umwelt der Asylländer; 

 3. nimmt Kenntnis davon, dass 1999 der dreißigste Jah-
restag der Verabschiedung des Übereinkommens der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit von 1969 zur Regelung der spe-
zifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afrika171 began-
gen wird, appelliert an die afrikanischen Staaten, soweit noch 
nicht geschehen, dem Übereinkommen beizutreten, und fordert 
die Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, ihre Ver-
pflichtung auf seine Ideale erneut zu bekräftigen und seine Be-
stimmungen zu achten und einzuhalten; 

 4. nimmt außerdem Kenntnis davon, dass 1999 der fünf-
zigste Jahrestag der Unterzeichnung der Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949178 begangen wird, und fordert eingedenk 
dessen, dass bewaffnete Konflikte eine der Hauptursachen von 
Vertreibung in Afrika sind, die Staaten und sonstige an be-
waffneten Konflikten beteiligte Parteien auf, Buchstaben und 
Geist des humanitären Völkerrechts genauestens zu befolgen; 

 5. stellt fest, dass die Staaten sich mit den tieferen Ver-
treibungsursachen in Afrika auseinandersetzen müssen und for-
dert die afrikanischen Staaten, die internationale Gemeinschaft 
und die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen 
auf, durch konkrete Maßnahmen den Flüchtlingen, Rück-
kehrern und Vertriebenen den Schutz und die Hilfe zu gewäh-
ren, die sie benötigen, und großzügige Beiträge zu einzelstaat-
lichen Projekten und Programmen zur Linderung ihrer Not zu 
leisten; 

 6. stellt außerdem fest, dass unter anderem zwischen 
Menschenrechtsverletzungen, Armut, Naturkatastrophen, Um-
weltschäden und der Vertreibung von Bevölkerungsteilen ein 
Zusammenhang besteht, und fordert verstärkte und konzertierte 
Bemühungen von Seiten der Staaten, um in Zusammenarbeit 
mit der Organisation der afrikanischen Einheit die Menschen-
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rechte für alle zu fördern und zu schützen und diese Probleme 
anzugehen; 

 7. ermutigt das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen, mit dem Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte und der Afrikani-
schen Kommission für die Rechte der Menschen und der Völ-
ker im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate auch weiterhin bei 
der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten von Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebe-
nen in Afrika zusammenzuarbeiten; 

 8. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem positiven 
Ergebnis aller von den afrikanischen Staaten, der Organisation 
der afrikanischen Einheit und den subregionalen Organisatio-
nen unternommenen Anstrengungen zur Vermittlung und Kon-
fliktlösung sowie von der Einrichtung regionaler Mechanismen 
zur Verhütung und Beilegung von Konflikten und fordert alle 
in Betracht kommenden Parteien nachdrücklich auf, sich mit 
den humanitären Folgen von Konflikten auseinanderzusetzen; 

 9. spricht denjenigen afrikanischen Regierungen und der 
jeweiligen Ortsbevölkerung ihren Dank und ihre nachdrückli-
che Unterstützung aus, die trotz der allgemeinen Verschlechte-
rung der sozioökonomischen Gegebenheiten und der Umwelt-
bedingungen und trotz der bereits übermäßig in Anspruch ge-
nommenen einzelstaatlichen Ressourcen in Übereinstimmung 
mit den einschlägigen Asylgrundsätzen auch weiterhin die zu-
sätzlichen Belastungen auf sich nehmen, die mit der Zunahme 
der Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen verbunden sind; 

 10. spricht der internationalen Gemeinschaft und dem 
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
ihren Dank aus für die humanitäre Hilfe, die sie den Flüchtlin-
gen und Vertriebenen sowie den Asylländern nach wie vor ge-
währen; 

 11. verleiht ihrer Besorgnis über Situationen Ausdruck, in 
denen das Grundprinzip des Asyls durch widerrechtliche Aus-
weisungen, Zurückweisungen oder die Bedrohung des Lebens, 
der körperlichen Sicherheit und Unversehrtheit, der Würde und 
des Wohls der Flüchtlinge gefährdet ist; 

 12. fordert die Staaten auf, in Zusammenarbeit mit den in-
ternationalen Organisationen im Rahmen ihrer Mandate alles 
Erforderliche zu tun, um die Achtung der Grundsätze des 
Rechtsschutzes für Flüchtlinge zu gewährleisten, und insbeson-
dere dafür zu sorgen, dass der zivile und humanitäre Charakter 
von Flüchtlingslagern nicht durch die Anwesenheit oder die 
Aktivitäten bewaffneter Elemente in Frage gestellt wird; 

 13. fordert die Staaten und alle sonstigen Akteure nach-
drücklich auf, alles Erforderliche zu tun, um Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit humanitärer Hilfe zu schützen, Angriffe 
auf einheimische und internationale humanitäre Helfer sowie 
deren Entführung zu verhüten und ihre Sicherheit zu garantie-
ren, und ersucht die Organisationen und die Helfer, die inner-
staatlichen Gesetze und Vorschriften des Landes, in dem sie tä-
tig sind, einzuhalten; 
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 14. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die Organi-
sation der afrikanischen Einheit, die subregionalen Organisa-
tionen und alle afrikanischen Staaten auf, in Zusammenarbeit 
mit den Organisationen der Vereinten Nationen, den zwischen-
staatlichen und den nichtstaatlichen Organisationen und der in-
ternationalen Gemeinschaft die zur Unterstützung des Systems 
des internationalen Rechtsschutzes von Flüchtlingen bestehen-
den Partnerschaften zu stärken und neu zu beleben sowie neue 
aufzubauen; 

 15. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die interna-
tionale Gemeinschaft und andere in Betracht kommende Stellen 
auf, ihre Unterstützung der afrikanischen Regierungen durch 
geeignete Kapazitätsaufbaumaßnahmen zu verstärken, so auch 
durch die Ausbildung zuständiger Beamter, die Verbreitung 
von Informationen über Flüchtlinge betreffende Rechtsinstru-
mente und Grundsätze, die Bereitstellung von Finanz-, Fach- 
und Beratenden Diensten zur Beschleunigung des Erlasses be-
ziehungsweise der Änderung und der Anwendung der die 
Flüchtlinge betreffenden Rechtsvorschriften, die Stärkung der 
Fähigkeit zur Ergreifung von Notfallmaßnahmen und die Auf-
stockung der Kapazitäten zur Koordinierung der humanitären 
Tätigkeiten; 

 16. bekräftigt das Recht auf Rückkehr sowie den Grund-
satz der freiwilligen Rückführung, appelliert an die Herkunfts- 
und die Asylländer, Bedingungen zu schaffen, die der freiwilli-
gen Rückführung förderlich sind, und erkennt an, dass die frei-
willige Rückführung zwar die vorrangige Lösung ist, dass je-
doch gegebenenfalls die Integration im Asylland und die Wie-
deransiedlung in einem Drittland ebenfalls tragfähige Alterna-
tiven zur Auseinandersetzung mit der Situation afrikanischer 
Flüchtlinge sein können, die wegen der in ihrem jeweiligen 
Herkunftsland herrschenden Bedingungen nicht dorthin zu-
rückkehren können; 

 17. stellt mit Befriedigung fest, dass dank der vom Amt 
des Hohen Kommissars in Zusammenarbeit mit den Aufnahme- 
und den Herkunftsländern erfolgreich durchgeführten Rückfüh-
rungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen Millionen von 
Flüchtlingen freiwillig in ihre Heimatländer zurückgekehrt 
sind, und sieht weiteren Programmen zur Unterstützung der 
freiwilligen Rückführung und Wiedereingliederung aller 
Flüchtlinge in Afrika erwartungsvoll entgegen; 

 18. erklärt erneut, dass der Aktionsplan, der auf der vom 
15. bis 17. Februar 1995 in Bujumbura abgehaltenen Regional-
konferenz über Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertrie-
bene im ostafrikanischen Zwischenseengebiet verabschiedet 
und von der Generalversammlung in ihrer Resolution 50/149 
vom 21. Dezember 1995 gebilligt wurde, nach wie vor einen 
tragfähigen Rahmen für die Lösung der Flüchtlings- und huma-
nitären Probleme in dieser Region darstellt; 

 19. appelliert an die internationale Gemeinschaft, im Gei-
ste der Solidarität und der Lastenteilung auf die Anträge afri-
kanischer Flüchtlinge auf Wiederansiedlung in Drittländern po-
sitiv zu reagieren, und stellt mit Genugtuung fest, dass einige 
afrikanische Länder Wiederansiedlungsorte für Flüchtlinge an-
geboten haben; 

 20. begrüßt die Programme, die das Amt des Hohen 
Kommissars mit den Gastregierungen, den Vereinten Nationen, 
den nichtstaatlichen Organisationen und der internationalen 
Gemeinschaft durchführt, um gegen die durch die Anwesenheit 
von Flüchtlingspopulationen verursachten Umweltfolgen an-
zugehen; 

 21. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf, ma-
terielle und finanzielle Hilfe für die Durchführung von Pro-
grammen zur Sanierung der Umwelt und zum Wiederaufbau 
der Infrastruktur in den von der Anwesenheit der Flüchtlinge 
betroffenen Gebieten in den Asylländern zur Verfügung zu stel-
len; 

 22. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über die hohe Ver-
weildauer von Flüchtlingen in bestimmten afrikanischen Län-
dern und fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, seine 
Programme in Übereinstimmung mit seinem Mandat in den 
Gastländern laufend zu überprüfen und dabei den zunehmen-
den Bedürfnissen der Flüchtlinge Rechnung zu tragen; 

 23. betont die Notwendigkeit, dass das Amt des Hohen 
Kommissars regelmäßig Statistiken über die Anzahl der außer-
halb der Flüchtlingslager lebenden Flüchtlinge in bestimmten 
afrikanischen Ländern zusammenstellt, damit die Bedürfnisse 
dieser Flüchtlinge ermittelt und berücksichtigt werden können; 

 24. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich 
auf, im Geiste der internationalen Solidarität und der Lastentei-
lung die Flüchtlingsprogramme des Amtes des Hohen Kommis-
sars auch weiterhin großzügig zu finanzieren und unter Berück-
sichtigung des stark angestiegenen Bedarfs der Programme in 
Afrika dafür zu sorgen, dass Afrika einen fairen und ausgewo-
genen Anteil der für Flüchtlinge bestimmten Ressourcen erhält; 

 25. ersucht alle Regierungen sowie die zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, der Deckung der be-
sonderen Bedürfnisse von Flüchtlingsfrauen und -kindern und 
von Vertriebenen, namentlich denjenigen, die eines speziellen 
Schutzes bedürfen, besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

 26. fordert die Staaten und das Amt des Hohen Kommis-
sars auf, erneut Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzu-
stellen, dass die Rechte, die Bedürfnisse und die Würde älterer 
Flüchtlinge voll geachtet werden und dass im Rahmen geeigne-
ter Programmaktivitäten darauf eingegangen wird; 

 27. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Not der Bin-
nenvertriebenen in Afrika, fordert die Staaten auf, durch kon-
krete Maßnahmen der Binnenvertreibung vorzubeugen und den 
Bedürfnissen der Binnenvertriebenen an Schutz und Hilfe zu 
entsprechen, nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von 
den Leitgrundsätzen betreffend Binnenvertreibungen179 und 
fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, un-
ter der Führung der zuständigen Organisationen der Vereinten 
Nationen großzügige Beiträge zu einzelstaatlichen Projekten 
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und Programmen zur Linderung der Not der Binnenvertriebe-
nen zu leisten; 

 28. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung unter voller Berücksichti-
gung der von den Asylländern unternommenen Anstrengungen 
unter dem Punkt "Bericht der Hohen Flüchtlingskommissarin 
der Vereinten Nationen: Flüchtlings-, Rückkehrer- und Ver-
triebenenfragen sowie humanitäre Fragen" einen umfassenden 
Bericht über die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertrie-
benen in Afrika vorzulegen und dem Wirtschafts- und Sozialrat 
auf seiner Arbeitstagung 2000 mündlich Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/148 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/601) 

54/148. Mädchen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/127 vom 9. Dezember 
1998 und alle früher verabschiedeten einschlägigen Resolutio-
nen, einschließlich der einvernehmlichen Schlussfolgerungen 
der Kommission für die Rechtstellung der Frau, insbesondere 
soweit sie sich auf Mädchen beziehen, 

 sowie unter Hinweis auf alle einschlägigen Konferenzen der 
Vereinten Nationen und auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm, die der vom 27. bis 31. August 1996 in Stockholm ab-
gehaltene Weltkongress gegen die gewerbsmäßige sexuelle 
Ausbeutung von Kindern verabschiedet hat180, sowie auf die 
vor kurzem erfolgte fünfjährliche Überprüfung der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz     
über Bevölkerung und Entwicklung181, 

 zutiefst besorgt über die Diskriminierung von Mädchen und 
die Verletzung ihrer Rechte, was oftmals dazu führt, dass Mäd-
chen weniger Zugang zu Bildung und Nahrung sowie zu Ge-
sundheitsversorgung bei körperlichen und psychischen Krank-
heiten haben sowie dass sie in der Kindheit und der Jugend 
weniger Rechte, Chancen und Vorteile als Jungen genießen und 
oftmals zu Opfern verschiedener Formen kultureller, sozialer, 
sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung sowie von Gewalt 
und schädlichen Praktiken wie der Tötung weiblicher Neuge-
borener, dem Inzest, der verfrühten Heirat, der vorgeburtlichen 
Geschlechtsselektion und der Genitalverstümmelung werden, 

 anerkennend, dass es notwendig ist, die Gleichstellung der 
Geschlechter zu verwirklichen, um zu gewährleisten, dass 
Mädchen in einer gerechten, fairen Welt aufwachsen, 

 zutiefst besorgt darüber, dass Mädchen zu den am schwer-
sten betroffenen Opfern von Armut, Krieg und bewaffneten 
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Konflikten gehören, weswegen ihr Entwicklungspotenzial ein-
geschränkt ist, 

 besorgt darüber, dass Mädchen außerdem zum Opfer sexu-
ell übertragbarer Krankheiten und von HIV/Aids werden, wo-
durch ihre Lebensqualität beeinträchtigt wird und sie weiterer 
Diskriminierung ausgesetzt sind, 

 feststellend, dass 1999 der zehnte Jahrestag des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes182 und der zwanzigste 
Jahrestag des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau183 zu verzeichnen ist, 

 in Bekräftigung der Gleichberechtigung von Frau und 
Mann, die unter anderem in der Präambel zur Charta der Ver-
einten Nationen, dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau und dem Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes verankert ist, 

 1. betont, dass die Rechte, die den Mädchen in allen 
Menschenrechtsübereinkünften, namentlich in dem Überein-
kommen über die Rechte des Kindes182 und dem Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau183, gewährleistet werden, in vollem Umfang umgehend 
verwirklicht werden müssen und dass diese Übereinkünfte von 
allen Staaten ratifiziert werden müssen; 

 2. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen und Gesetzesreformen einzulei-
ten, um sicherzustellen, dass Mädchen alle Menschenrechte 
und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt wahrnehmen 
können, und fordert sie ferner nachdrücklich auf, wirksame 
Schritte gegen Verletzungen dieser Rechte und Freiheiten zu 
unternehmen und den Programmen und Politiken zu Gunsten 
von Mädchen die Rechte des Kindes zugrunde zu legen; 

 3. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Gesetze zu er-
lassen und strikt durchzusetzen, die sicherstellen, dass eine Ehe 
nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künf-
tigen Ehegatten geschlossen wird, sowie Gesetze zu erlassen 
und strikt durchzusetzen, die das gesetzliche Mindestalter für 
die Erklärung des Ehewillens und das Heiratsmindestalter fest-
legen, und letzteres gegebenenfalls anzuheben; 

 4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Verpflich-
tungen zu erfüllen, die sie mit dem Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes und dem Übereinkommen über die Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau eingegangen 
sind und die Zusage zur Umsetzung der Aktionsplattform der 
Vierten Weltfrauenkonferenz184 einzuhalten; 

 5. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf, Ge-
setze zu erlassen und durchzusetzen, die Mädchen vor jeglicher 
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